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Adresse Sporthalle:    Sporthalle Ulmenallee, 32825 Blomberg 
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Nachverfolgung möglicher Infektionsketten  

• Sämtliche Spielbeteiligte müssen im Vorfeld eines Spiels zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten 
im Falle einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfasst werden.  

• Die Anwesenheitslisten sind vier Wochen aufzubewahren. 
 
 
Trainingsbeteiligte 

• Hier richtet sich die Anzahl der im Innenbereich (Spielfeldbereich) anwesenden Personen nach 
der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Der jeweilige aktuelle Stand 
wird im Vorfeld der Wettbewerbe abgefragt und allen Beteiligten mitgeteilt.  

 

• Aktueller Stand (06.08.2020): Kontaktsport (Indoor) ist mit bis zum 30 beteiligten Personen lt. 
der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW erlaubt. Folgende Inter-
pretation des Landessportbundes NRW hat somit bis auf Weiteres Gültigkeit:   

 
o  „Die 30 Personen beziehen aktive Spieler*innen und eingewechselte Ersatzspieler*in-

nen mit ein, also alle, die in den gezielten Kontaktsport gehen. Nicht einzubeziehen sind 
alle Personen, die – wie beim normalen Sport – die 1,5 m Abstand einhalten, also Trai-
ner*innen und nicht eingewechselte Ersatzspieler*innen und Schiedsrichter*innen, 
selbst wenn bei dem/der Schiedsrichter*in ein minimales Kontaktrisiko besteht, das bei 
Sportgruppen wie z. B. beim Joggen etc. auch besteht. Die nicht in die 30-er Gruppe zu 
zählenden Personen müssen aber die 1,5 m Abstand einhalten.“ 

o Lt. der Stadt Blomberg ist eine maximale Anzahl von 40 Personen pro Sporthalle (im 
Innenbereich/ Spielfeld) zulässig. 
 
 

An-/ Abreise  

• Hier liegt die Verantwortlichkeit im privaten Bereich. Es wird auf die jeweils gültige Corona-
schutzverordnung des Landes NRW verwiesen.  

 
 
Ein-/ Ausgangsmanagement  

• Ein- und Ausgang sind voneinander getrennt und mit entsprechenden Hinweisschildern verse-
hen. Es herrscht „Einbahnstraßenverkehr“. Deklarierung der Eingänge/ Ausgänge sind der An-
lage A zu entnehmen. 

• Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsmittel wird 
an allen Zu- und Ausgängen bereitgestellt). Ein Mundnasenschutz (MNS) ist beim Betreten und 
Verlassen der Halle zu tragen. 

• Generell erfolgt am Eingang eine Einweisung durch einen Offiziellen der HSG Blomberg-Lippe. 
 
 

Kabinen  

• Es dürfen sich nicht mehr als sieben Personen zeitgleich in einer Kabine aufhalten. Somit sind 
größere Gruppen auf mehrere Kabinen zu verteilen. 

• Die Fenster/Oberlichter in den Kabinen sind stetig geöffnet zu halten, um eine ausreichende 
Durchlüftung zu gewährleisten. 

• Desinfektionsmittel sowie Handseife wird in den Kabinen zur Verfügung gestellt. 

• In den Kabinen sowie den Duschbereichen ist stets auf die jeweils auf Einhaltung des Mindest-
abstandes, laut der Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der jeweils aktuellen Fassung, 
zu achten.  

• Als Orientierungsleitfaden gilt, dass nur jede zweite Dusche zu nutzen ist. Eine Überbelegung ist 
so ausgeschlossen. 



 
Während des Trainings  

• Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. mit individu-
eller Kennzeichnung.  

• Bei Nutzung von Harz o.ä.: Eine eigene Harz-Dose für jede Mannschaft ist verpflichtend. 
 

 
Nach dem Training  

• Weiterer Aufenthalt, Zusammenkünfte, etc. sind nach Trainingsende in der Halle untersagt.  

• Es sind sämtliche genutzte Gerätschaften (z.B. Kästen, Matten, etc.) zu desinfizieren. 

• Sämtliche Gegenstände, Tape-Reste, Müll, etc. sind von den jeweiligen Mannschaften 
vollständig nach Trainingsende zu entfernen bzw. mitzunehmen. 

 
 
Hallenbelüftung 

• Es werden alle möglichen Türen in Abhängigkeit von der jeweiligen Wetterlage offengehalten. 
Dies betrifft auch Notausgangstüren im Tribünenbereich sowie im Bereich der Spielfläche, um 
eine ausreichende Durchlüftung zu gewährleisten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anlage A 
 
 

 

 


